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Verkehrsentlastung am Wochenende durch Öffnung der
Tiefgarage des Beruflichen Schulzentrums Nordhaide

BA-Antrags-Nr. 14 – 20 / B 03262 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirks 11 – Milbertshofen-Am Hart vom 08.02.2017

Sehr geehrter Herr Hummel-Haslauer,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit Beschluss in der Sitzung vom 08.02.2017 hat der Bezirksausschuss 11 Milbertshofen-Am 
Hart, die Landeshauptstadt München aufgefordert, bei Sportturnieren, die am Wochenende in 
der Sporthalle der Robert-Bosch-BOS/FOS stattfinden, die Tiefgarage zu öffnen. 

Bei der im Antrag Nr. 14-20 / B 03262 des Bezirksausschusses des 11. Stadtbezirks 
Milbertshofen-Am Hart angesprochenen Angelegenheit handelt es sich um ein laufendes 
Geschäft der Verwaltung im Sinne des § 22 der Geschäftsordnung der Landeshauptstadt 
München; einer stadtratsmäßigen Behandlung bedarf es daher nicht.

Zu Ihrem Antrag kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:

Im Rahmen von außerschulischen Sportveranstaltungen kann die Tiefgarage der BOS/FOS 
Nordhaide grundsätzlich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Besucherinnen und 
Besucher zur Verfügung gestellt werden. Die jeweiligen Veranstalter erhalten von der 
Technischen Hausverwaltung der Schule Schließkarten, mit denen die Schranke der 
Tiefgarageneinfahrt gesteuert werden kann. Die Veranstalter werden auch angehalten, die 
Zufahrt zur Tiefgarage dementsprechend zu ermöglichen.

          
An den Vorsitzenden des Bezirksausschusses 
des 11. Stadtbezirks – Milbertshofen-Am Hart
Herrn Fredy Hummel-Haslauer
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteiner Str. 28 a
80933 München
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Das Referat für Bildung und Sport wird zudem künftig verstärkt darauf achten, dass die 
Veranstalter bei Sportveranstaltungen am Wochenende auf die Nutzung der Tiefgarage 
hingewiesen werden. Die zuständige Abteilung Vermietung und Raumüberlassung wird einen 
entsprechenden Hinweis in die Überlassungsvereinbarungen aufnehmen. Zusätzlich wird 
künftig in den entsprechenden Vorgesprächen vor Ort auf die Tiefgaragennutzung 
hingewiesen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer sind 
dann vom Veranstalter in geeigneter Weise (Einladung, Werbung, Homepage) über die 
Parkmöglichkeiten zu informieren.

Ich gehe davon aus, dass sich die Parksituation im Umfeld der Schule dadurch wieder deutlich
entspannen wird. 

Der Antrag Nr. 14 – 20 / B 03262 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirks 11 – Milbertshofen-Am Hart vom 08.02.2017 ist hiermit satzungsgemäß 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

Beatrix Zurek
Stadtschulrätin


